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Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Johannes Rauch
Bundesminister

Herrn

Mag. Wolfgang Sobotka
Prasident des Nationalrates
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2023-0.074.686

Wien, 15.3.2023
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 13725/)
der Abgeordneten Mag.? Yildirim, Genossinnen und Genossen betreffend Subvention

Jugend fiir das Leben wie folgt:

Frage 1: Bekommt der Verein , Jugend fiir das Leben" Subventionen von lhrem Ministerium?
a) Falls ja, wie hoch waren diese Subventionen im Jahr 20227
b) Falls ja, wie hoch waren diese Subventionen aufgeschliisselt auf die vergangenen zehn
Jahre?

Nein, der Verein ,Jugend fir das Leben“ bekommt keine Forderungen vom

Bundesministerium fiir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK).
Frage 2: Nach welchen Kriterien bzw. Richtlinien vergibt Ihr Ministerium Subventionen?
Das BMSGPK vergibt Férderungen nach den Kriterien der Verordnung des Bundesministers
fiir Finanzen Gber die Allgemeine Rahmenrichtlinie fiir die Gewahrung von Férderungen aus

Bundesmitteln (ARR 2014), allenfalls bestehender Sonderrichtlinien, die im Einvernehmen

mit dem BMF erlassen werden sowie nach hausinternen Richtlinien.
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Fragen 3 und 4:

e Liegen dem Zweckwidmungen zugrunde?

e Wenn ja, welche?

Die Zweckwidmungen ergeben sich aus den unterschiedlichen Forderprogrammen des
BMSGPK, wo fiir Projekte aus den folgenden Bereichen Forderungen gewdhrt werden

kdnnen (siehe auch Richtlinien fiir die Férderungen von Projekten - sozialministerium.at):

- Behindertenbhilfe

- Behindertengleichstellung

- Gesundheit

- Pflegevorsorge

- Opferfirsorge

- Konsumentenschutz

- Seniorinnen und Senioren

- Freiwilliges Engagement

- Abbau von Geschlechterstereotypen

- Geschlechterspezifische Gewaltpravention
- Extremismuspravention

- Soziales Europa

- Internationaler Know-how-Transfer

- Gender Mainstreaming

- Soziale Eingliederung/Armutsbekampfung
- Corporate Social Responsibility

- Menschenrechtsangelegenheiten

- Sonstiges

Frage 5: Wenn ja, werden diese lberpriift und wie?

Vor Gewahrung einer Forderung werden bei der Antragsprifung die
Fordervoraussetzungen nach den hausinternen Richtlinien (inkl. der darin enthaltenen
Zweckwidmungen) gepriift, welche im Einklang mit der Allgemeinen Rahmenrichtlinie fur
die Gewahrung von Forderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014) sowie allfélligen

bestehenden Sonderrichtlinien erstellt wurden.

Weiters ist die Prifung der Zweckwidmung Teil der Abrechnungspriifung nach

Projektforderungsende.
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Frage 6 und 7:

e Liegen Subventionen lhres Ministeriums Qualitéitskriterien zugrunde?

e Wenn ja, welche?

Ja, Im BMSGPK unterliegt der gesamte Prozess der Férderung eines Vorhabens qualitativen

Kriterien und hausinternen Richtlinien gemaR ARR 2014:

- Prifung des Antrags

- Prifung auf sachliche Richtigkeit

- Prifung auf Vollstandigkeit

- Priufung der Leistungserbringung

- Prufung der Finanzierung und der Einnahmen

- Prifung der Sachkosten/Personalkosten/Overheadkosten

- Prifung auf rechnerische Richtigkeit der Personalkosten/Sachkosten
- Vieraugen-Prinzip

- Automationsunterstiitzt durch das Férdermittel-Management (FMM)

Fragen 8 und 9:

e Wenn ja, werden diese (iberpriift und veréffentlicht?

e  Wenn nein, warum nicht?

Ja, die hausinternen Richtlinien unterliegen aufgrund der vielen verschiedenen
Forderbereiche des BMSGPK regelmafigen Anpassungen und sind auf der Website des

Sozialministeriums veroffentlicht.

Mit freundlichen GriiRen

Johannes Rauch

3von3

www.parlament.gv.at



4 von

BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2023-03-23T07:38:31+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2023- 03- 23T07: 43: 27+01: 00

Prifinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at




		2023-03-23T07:38:31+0100
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2023-03-23T07:43:27+0100
	Parlamentsdirektion




